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„Die Folter ist ein Bestandteil
dieser Gesellschaft..."

Beobachtungen vom Prozeß um den Tod des türkischen

Journalisten Metin Göktepe

Bernd Marschang

ährend die Türkei auf den
verschiedensten Wegen ihren

EU-Beitritt zu erzwingen und
sich als Tourismusparadies zu etablieren
versucht, sind es immer wieder massive

Menschenrechtsverletzungen, mit denen

die Türkei in die Schlagzeilen der ver-
antwortungsvolleren Medien gerät. Ne-

ben dem Tourismus, so scheint es,

verzeichnen gerade die Menschenrechts-

verstöße in den vergangenen Jahren
besondere „Zuwachsraten“. Folter,

„Verschwindenlassen“ und offene Mor-

de - um nurdie drastischsten Formen

des staatlichen Terrors zu nennen —

finden oft nur wenig entfernt von den
potemkinschen Urlaubslandschaftenstatt.

Ein besonders herausragendes Beispiel
dafür bildet der gewaltsame Tod des
kritischen Journalisten Metin Göktepe,
der Anfang 1996 im Istanbuler Polizei-
gewahrsam erschlagen wurde. Der nach
monatelangem Zögern eröffnete Prozeß
gegen seine mutmaßlichen Mörderstößt

in der Türkei auf ungeahntes öffentli-
ches Interesse. Gleichwohlgibt es kaum
Anzeichen dafür, daß der türkische Staat
eine ÄnderungseinerPolitik anstrebt.
Metin Göktepe war für die — inzwi-

schen aufstaatlichen Druck geschlosse-

ne — Tageszeitung „Evrensel“ („Univer-

sell“) als Journalist tätig. Am 8. Januar
1996 wurde er in Istanbul mit weiteren
1000 Menschen festgenommen, als er
über eine Beerdigung von Häftlingen
berichten wollte, die während eines
Hungerstreiks in türkischen Gefängnis-
sen zu Tode kamen. Wenig später wurde
erin der Näheeines als Gefangenensam-
mellager umfunktionierten Sportstadions

erschlagen aufgefunden. Augenzeugen-

berichte, die gerichtsmedizinische Un-
tersuchung und der Bericht einer späte-
ren parlamentarischen Untersuchunger-

gaben übereinstimmend, daß Göktepe
im Polizeigewahrsam zu Tode geprügelt
wurde. Gleichwohl versuchte die türki-
sche Regierung,einschließlich ihrer da-

maligen Ministerpräsidentin Tansu Ciller,
den Tod Göktepes zunächstals Ergebnis
eines tragischen Unfalls darzustellen.
Zum einen hieß es, Göktepe sei beim
Teetrinken vom Stuhl gefallen. Später
soll er unglücklich von einer kleinen
Mauer gestürzt sein. Die eindeutige
Beweislage sowie die Anteilnahme wei-
ter Kreise der nationalen und einiger
internationaler Medien führte schließ-
lich dazu, daß diese Versionen nicht
lange aufrechterhalten werden konnten.

Die mutmaßlichen Verantwortlichen (48

Polizisten, davon elf wegen der Tötung
selbst und 37 weitere wegen Beihilfe)
wurden — erstmalig für einen solchen

Fall in der Türkei — angeklagt. Am 18.
Oktober 1996 wurde das Hauptverfah-
ren gegensie eröffnet.

Seitens der staatlichen Behörden der
Türkei wird versucht, das Verfahren „im

Sande“ verlaufen zu lassen: Akten und
Untersuchungsberichte wurden der
Nebenklagevertretung teilweise erst ver-

 



 

» echt
spätet zugänglich gemacht. Keiner der
beschuldigten Polizisten wurde bisher in
Untersuchungshaft genommenoder we-

nigstens dauerhaft vom Dienst suspen-
diert. Der Prozeßort wurde mehrfach

verlegt. Zu keinem der bisherigen Ver-
handlungstermine erschien ein einziger
Angeklagter...

Gleichwohlist das Interesse dertürki-
schen Öffentlichkeit an dem Verfahren
bisher nicht versiegt: Rund 400 Men-
schen einschließlich nahezu aller türki-
scher und einiger ausländischer Medien
sowie eine internationale Delegation
verfolgten den ersten Prozeßtag am

18. Oktober 1996; 2000 waren es am
zweiten Termin am 6. Februar 1997, an
dem die Hauptbelastungszeugen trotz
massiver Einschüchterungen aus Krei-
sen der Sicherheitsbehördeneine detai-
lierte Schilderung des Vorfalls gaben.
Der dritte Verhandlungstag am 11.

April 1997 wurde von ca. 1000 Be-
obachterInnen begleitet und fand, wie
zuvor, unter massiver Präsenz schwerbe-
waffneter Sicherheitskräfte statt. Wieder
erschienen die Angeklagten nicht. Er
war hauptsächlich von der Auseinander-
setzung um den Verhandlungsort be-
stimmt, nachdem die Verhandlung kurz
zuvor von einer Sporthalle in einen
kleinen Gerichtssaal zurückverlegt wur-
de, in dem selbst kaum die Nebenklage-
und MedienvertreterInnen Platz fanden.
Den Antrag der NebenklägerInnen, das
Verfahren an einen Ort zurückzuverlegen,

der eine ausreichende Beteiligung der
Öffentlichkeit gewährleisten würde,lehn-
te der Vorsitzende Richter in überra-
schender Offenheit mit den Worten ab:
„Wenn es die Entscheidung dieses Ge-
richts wäre, würden wir dem Antrag
stattgeben.‘“ Vorausgegangen war dem

Prozeßtag eine eindeutige Verlautbarung
des türkischen Justizministers, daß er

einen „Mißbrauch des Prozesses für
politische Propaganda“nicht dulden wer-
de. Die NebenklagevertreterInnen rea-
gierten auf das Eingeständnis des Ge-
richts, daß es unter dem massiven Druck

der Exekutive stehe, mit einem Befan-
genheitsantrag, über den bis zum 28. Mai
1997 entschieden werden
sollte. Ein weiterer will-
kommener Aufschubfür den
türkischen Staat, aber auch
ein verständlicher Versuch
der Nebenklage, die Insze-
nierung nicht völlig zur Far-
ce verkommen zu lassen.

Ob und wie das Verfahren
danach fortgesetzt wird,

bleibt offen und wird sich
nicht zuletzt anhand der ®

Kontinuität des öffentlichen R
Interesses entschieden.

Bernd Marschang nahm

am dritten Verhandlungstag

des Prozessesteil. Am Ran-
de des Termins ergab sich

die Gelegenheit für ein Gespräch mit
dem Istanbuler Rechtsanwalt Semih
Mutlu, der die Nebenklage in dem

Prozeß vertritt:
Bernd Marschang: Weshalb konnte der
Prozeß zunächst nach Aydin und dann
nach Afyon verlegt werden, obwohlsich
sowohl der Tatort als auch der Aufent-
haltsort der Angeklagten in Istanbul
befindet?
Semih Mutlu: Es gibt eine gesetzliche
Bestimmung, $ 14 der türkischen Straf-
prozeßordnung, nach der das Verfahren
aufAntrag des Justizministers durch den
Obersten Gerichtshof an einen anderen
Ort verlegt werden kann, wenn „Sicher-

heitsgründe“dies erfordern. Hierauf hat
man sich auch in diesem Fall gestützt.
Diese Möglichkeit geht auf frühere Zei-
ten zurück, in der die Blutrache in den
Dörfern noch eine wichtige Rolle spielte
und zu massiven Konfrontationen zwi-
schen den Familien und Dörfern führte.
In der Praxis wurde die Bestimmung
später über eine längere Zeit überhaupt
nicht mehr angewendet. Erst in den
letzten Jahren wurde vonihr, insbeson-
dere in politischen Verfahren, die sich
gegen Angehörige der Polizei oder son-
stige StaatsbeamtInnenrichteten, wieder
verstärkt Gebrauch gemacht. Diese Pra-
xis zielte vor allem darauf ab, die
Stimme und den Protest der Öffentlich-
keit sowie das Interesse der Medien zu
schwächen.
B.M.: Gilt dies auch für das Verfahren

um den Mord an Metin Göktepe?
Mutlu: Ohne Zweifel. Es war klar, daß
bereits die Verlegung nach Aydin darauf
abzielte, das Interesse der Öffentlichkeit
und der Medien zu schwächen. Sie
hatten sich gedacht: Die Zentren der
Presse sind Istanbul, Izmir und Ankara
und sie werde dahernurbei ihren jeweils
„eigenen“ Angelenheiten dabei sein. Aber
bereits in Aydin wurde deutlich, daß die
Anteilnahme der gesamten türkischen
Medien und Öffentlichkeit unvermindert
hoch blieb, und daß man den Prozeß
nicht lautlos beenden konnte. Als man
dies erkennen mußte, hat man den

Prozeß nach Afyon verschobenundsich
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hierbei wieder auf vermeintliche „Si-

cherheitsgründe“ berufen. Aber auch in

Afyon zeigte sich ein unverminderter
Druck der Öffentlichkeit.

Ein zweiter zentraler Aspekt der Ver-
legungen liegt darin, daß man so den
Prozeß schon durch die organisatori-
schen Schwierigkeiten in eine Sackgasse
treiben wollte. Man erhoffte sich, daß
durch die Verlegungen und Verzögerun-

gen belastende Akten und Berichte „un-
tergehen“ könnten. Die angeklagten Po-

lizeibeamten sollten so ganz konkretin
Schutz genommen werden.
B.M.: Wurde das Verfahren nach den

Verlegungen nach Aydin und Afyon

jeweils neu begonnen oder hat man den
vorgefundenen Verfahrensstand über-
nommen?

Mutlu: Durch die VerlegungendesVer-
fahrens wurde der Aktenstandnicht „auf
Null“ zurückversetzt, obwohl jeweils
neue RichterInnen mit dem Fall betraut
wurden. Die Zeugen wurden nach den

Verweisungennicht noch einmal gehört.
Nur wenn „Lücken“in ihren Einlassun-
gen oder Gesetzesverstöße erkannt wer-
den, hält man es für:notwendig, sie noch
einmal zu vernehmen. Wir haben zumin-
dest zu erreichen versucht, daß die
Augenzeugen vor dem erkennenden Ge-
richt gehört werden, damit ihre allge-
meine und ihre psychische Situation
berücksichtigt werden kann. Auch das
wollte man anfangs verhindern, indem

die Zeugen nicht am Prozeßort, sondern
an ihrem Wohnort vernommen werden
sollten. Obwohl unsere Beschwerde da-
‚gegen abgewiesen wurde, haben einige
Zeugen auf Anordnungdes Gerichts in
Aydin ausgesagt. Die Unmittelbarkeit
der Zeugenvernehmungbleibt aber ein
Konfrontationspunkt.
B.M.: Wieso konnte der Prozeß, in dem
es immerhin um einen Mordvorwurf
geht, bisher in Abwesenheit der Ange-
klagtenstattfinden?
Mutlu: Es gibt in diesem wie in anderen
Verfahren gegen Polizeibeamte die ge-
nerelle Auffassung, daß die verantwort-
lichen Beamten geschützt werden müs-
sen. Das ist bei allen Gerichten so.

Normalerweise wird bei
einem solchen Vorwurf
gegen die Beschuldig-
ten routinemäßig sofort
Haftbefehl erlassen.
Aber in diesem Verfah-
ren wurde davon abge-

sehen.

g B.M.: Besteht hierzu
denn keine Verpflich-
tung?

Mutlu: Nein. Über den
Erlaß eines Haftbefehls
entscheidet ausschließ-
lich das Gericht nach

seiner Überzeugung.
Unddas hates in diesem
Fall bisher nicht für not-
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wendig erachtet.
B.M.: Wasist das Prozeßziel der Neben-
klage?
Mutlu: Unser erstes Ziel ist natürlich,
daß die verantwortlichen Polizeibeam-
ten vor dem Gericht in öffentlicher
Verhandlung erscheinen und ihre ge-
rechte Strafe erhalten.
Aber wir denken auch, daß mit dem

Prozeß die Folter in diesem Land gene-
rell angeklagtist. In der Türkei wird die
Folter systematisch betrieben,sie ist ein
Bestandteil dieser Gesellschaft, und vie-
le Menschenfallen ihr zum Opfer. Metin
Göktepeist nicht der einzige Fall, auch
vorher schon wurden Menschenbei uns
durch Folter ermordet. Aberbei ihm sind
die Folter und die Ermordung offenkun-
dig und können durch Augenzeugen und

andere Beweise klar belegt werden.

Außerdem besteht ein hoher Druck der
Öffentlichkeit, so daß Metin Göktepe
zum Symbolfür die systematische Folter
geworden ist und mit den Polizisten in
diesem Verfahren auch die Folterpraxis
selbst auf der Anklagebanksitzt.
B.M.: Wie beurteilen Sie den Prozeß-
beitrag der Staatsanwaltschaft?
Mutlu: Der Staatsanwalt hat im türki-
schen Strafverfahren keine große Funk-
tion. Er kontrolliert und beobachtet das
Verfahren nur, ohne daß man ihn

audrücklich von dem Gericht trennen

könnte. Die Staatsanwaltschaft und das
Gericht sind bei uns aufs engste mitein-
ander verbunden. Der Staatsanwalt hat
nur äußerlich eine eigenständige Stel-
lung. Praktisch geht die Verschmelzung
soweit, daß er sogar die Räumlichkeiten
der Richter mitbenutzt. Im unserem Fall
bestehen kaum Kontakte zwischen der
Staatsanwaltschaft und uns. Auch für
den Prozeß versprechen wir uns von der
Staatsanwaltschaftnichts.
B.M.: Welche Rolle spielt die Öffent-
lichkeit in dem Prozeß?
Mutlu: Seit Beginn des Verfahrens müs-
sen wir erkennen, daß die gesetzlichen

Vorschriften nicht eingehalten werden.
Deshalb sind wir der Überzeugung, daß
nur der öffentliche Druck überhaupt
etwas bewirken kann. Er war ein zentra-
les Mittel um den Prozeß überhaupt auf
den richtigen Weg zu bringen. Die
Öffentlichkeit selbst will die vollständi-
ge Aufklärung des Falles. Dasist für uns
sehr wichtig.
B.M.: Auch vor dem jetzigen Verfahren
gab es Menschenrechtsverletzungen in

der Türkei. Warum wird gerade der
Göktepe-Prozeß in der Öffentlichkeit
mit soviel Interesse verfolgt?
Mutlu: Hierfür gibt es verschiedene
Gründe: Die ersten Reaktionen kamen

insbesondere von den Angehörigen der

Presse. Es gabseit längerer Zeit erhebli-
che Repressionen gegen die Presse. Mit
dem Mord an Metin Göktepe war das
Maß voll! Auch davor gab es bereits

Aktivitäten gegen verschiedene Morde,

ı

„Verschwindenlassen“ und andere Men-

schenrechtsverletzungen.Die breite Pro-
testwelle entstand, als die Medien über
den Fall zu berichten begannen. Immer
mehr Menschen begannen, für die Auf-
klärung des Falles auf die Straße zu
gehen. Die Öffentlichkeit, alle Presseor-
gane, auch die Zeitung
„Evrensel“, für die

Metin Göktepe gearbei-
tet hatte, seine Familie
und die Rechtsanwälte
hatten einen sehr gro-
ßen Anteil daran, daß

das Verfahren eröffnet
wurde.

B.M.: Wie beurteilen
Sie die bisherige Be-
richterstattung über den
Göktepe-Prozeß in den
türkischen Medien?
Mutlu: Die Medien in
der Türkei zeigen eine
sehr große Resonanz auf
den Prozeß. Allerdings
haben die staatlichen
Presseorgane anfangs \
versucht, die Ermor-
dung Metin Göktepes
mit seinen angeblichen
Verstrickungenzu recht-
fertigen. So wurden Be-
hauptungen, er sei Anhänger illegaler
Organisationen gewesen, und andere
Gerüchte verbreitet. Viele Pressean-
gehörige, die Metin Göktepe aus seiner
praktischen Arbeit kannten, haben sich
gegen diese Lügen ausgesprochen. Die

Berichterstattung über den Prozeß hat

sich dadurch immer weiter entfaltet und
der Prozeß kann im allgemeinen heute
nicht mehr verschwiegen werden.

B.M.: Wie haben die staatlichen Behör-
den auf diesen Druck der Öffentlichkeit
reagiert?
Mutlu: Das Verhalten der staatlichen

Organeist sehr interessant. Zuerst hatte
man nocherklärt, Metin Göktepesei gar
nicht festgenommen worden. Dann, daß

“er durch einen Unfall ums Leben ge-
kommen sei. Erst aufgrund der erdrük-
kenden Beweise und Augenzeugenbe-
richte wurde schließlich zugegeben, daß
Metin Göktepe im Polizeigewahrsam
erschlagen wurde. Seither wird versucht,

die Durchführung des Prozesses nach
besten Kräften zu verzögern.
B.M.: Mit welchem Verfahrensergebnis
rechnen Sie?
Mutlu: Es ist offensichtlich, daß die
Polizeibeamten schuldig sind und daß
sie bestraft werden müssen. Ob das

tatsächlich geschieht, ist unsicher.
B.M.: Welche Rechtsmittel stehen Ihnen
nach Beendigung des Prozesses zur

Verfügung und wollen Sie diese aus-

schöpfen?
Mutlu: Formal gibt es die Möglichkeit
der Revision zum Obersten Gerichtshof
in Ankara. Ob wir hiervon Gebrauch

Räche
machen werden, werden wir noch be-
raten.
B.M.: Erwägen Sie den Fall nach der
Erschöpfung des nationalen Rechtswe-
ges vor internationale Organe, wie etwa
die Europäische Kommission für Men-
schenrechte, zu bringen?

 
Rechtanwalt Semih Mutlu (rechts) mit Dolmetscher

Mutlu: Wir werden mit großer Wahr-
scheinlichkeiteine Individualbeschwerde
zu den Organen der Europäischen Men-
schenrechtskonvention erheben, damit
der Fall dort noch einmal überprüft
werden kann und Druck aufdie türki-
sche Regierung ausgeübt wird.
B.M.: Wie beurteilen Sie die Bedeutung
des Prozesses für die Beachtung der Men-
schenrechte in der Türkei allgemein?

Mutlu: Es kommt sicher nicht nur
darauf an, daß einige Polizeibeamte
festgenommen oder verurteilt werden.

Wir wollen mit dem Verfahren die
systematische Folter und Mißachtung
der Menschenrechtein der Türkei ankla-
gen, und wir denken, daß mit einer
gesetzmäßigen Verurteilung der Ange-
klagten die Verantwortung des Staates
für diese Zustände noch stärker in den
Vordergrund treten kann. Wir wollen,

daß die Öffentlichkeit diese Verantwor-
tung des Staates erkennt, daß sich der
Staat in seiner menschenverachtenden
Praxis zurücknehmen muß und so den
Weg zu einer allmächlichen Demokrati-

sierung freigibt. Der Prozeß kann somit
ein Schritt auf dem Weg zu einer demo-
kratischen Türkeisein.
B.M.: Viel Erfolg für Ihre weitere Arbeit
und vielen Dank für das Gespräch.

Für die Übersetzung danke ich Kemal
Bozay.

Bernd Marschangist wissenschaftli-
cher Mitarbeiter an der Universität
Bremen.

 


